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Zu dem fünften Absätze der Proelamation Sr . Durch¬
laucht des Herrn Feldmarschalls Fürsten z« Windifch-
grätz vom L November L8L8 wurde die Asstgirnng
von Plaeaten ohne hiezu eingeholter Bewilligung der
k. k. Militär -Behörde unter sonstiger Stellung des da¬
wider Handelnden vor das Militärgericht verboten,
und sollten derlei Plaeate zum Aufruhr ausreizen , so
verfällt der Thäter nach dem Absätze b des siebenten
Punetes der erwähnten Proelamation der standrecht¬
lichen Behandlung

Ungeachtet dieses strengen Verbotes sind Fälle
der diestsälligen Uebertretung vorgekommen , und ich sehe
mich veranlaßt , das erwähnte Verbot dem gesummten
Publikum zur strengsten Darnachachtung um so mehr
ins Gedächtnist zurückzubringe » , als ein diestfälliger
Leichtsinn gleichwie jede böse Absicht eine «»Nachsicht
liche Bestrafung nach der Strenge des Militärgesetzes
zur unausbleiblichen Folge haben würde.

Wien am LS . November L848 .

Von dem Vorstande der Central-Commistion der
k. k. Sta - t-Conimandantur.

Krank,
k. k. General - Major.

Aus der k. k. Hof - und Staatsdruckerei.
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